
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
Dreikönigstrasse 18, Postfach 2254
8022 Zürich, Telefon 058 359 55 22 
www.ekz.ch/aquastrom
kundendienst@ekz.ch
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Allgemeine Geschäftsbedingungen Ausgabe August 2006  
«EKZ Aquastrom» gültig für Kunden der EKZ

1. Allgemein
Die nachstehenden allgemeinen Geschäfts be din-
gungen gelten ergänzend zu den jeweils gültigen 
allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen der 
EKZ und den jeweils gültigen Tarif- und Produkt-
preisen der EKZ.
EKZ Aquastrom ist für die Kunden der EKZ und er -
setzt den Standardtarif (wie z.B. Haushalt-, Gewerbe- 
und Industrietarife) durch den analogen EKZ 
Aquastrom-Tarif. Eine Kombination mit den EKZ 
Naturstromprodukten ist im Falle einer Teil-
versorgung möglich. EKZ Naturstromprodukte als 
Vollversorgung können nicht mit dem EKZ Aqua-
strom-Tarif kombiniert werden.
EKZ Aquastrom ist ein erneuerbares Energieprodukt, 
welches aus 100 Prozent Wasserkraft stammt. 
EKZ Aquastrom ist für alle Endkunden der EKZ 
erhältlich. 

2. Bestellung 
Der Kunde kann den EKZ Aquastrom jederzeit 
mündlich, schriftlich und so weit als möglich elektro-
nisch bestellen. Die Bestellung wird dem Kunden 
schriftlich bestätigt. Der Vertragsabschluss kommt 
zu stande, sofern der Kunde nicht innerhalb von 10 
Tagen nach Erhalt der Bestätigung die Bestellung 
widerruft. Der Beginn der Lieferung erfolgt normaler-
weise auf den 1. des Folgemonates. 

3. Preise und Preisänderungen
Die Produktpreise sind in den jeweils gültigen Tarif-
blättern der EKZ festgehalten. 
Allfällige Änderungen der Preise auf Beginn eines 
Quartals (1.1./1.4./1.7./1.10.) bleiben vorbehalten 
und werden dem Kunden vier Monate im Voraus 
schriftlich mitgeteilt. Sie gelten vom Kunden als 
akzeptiert, sofern er das Vertragsverhältnis nicht 
gemäss Ziffer 6 kündigt.

4. Beschaffung und Qualität
Die EKZ garantieren dem Kunden, dass der von ihm 
bestellte EKZ Aquastrom in der entsprechenden 
Menge und Qualität (Zertifikate, Nachweise) durch 
Dritte produziert oder beschafft wird. 
Bei Ausfall von Produktionsanlagen oder anderen 
Einschränkungen in der Beschaffung sowie je nach 
Marktsituation behalten sich die EKZ eine Reduktion 
der Bestellmenge oder die vollständige Einstellung 
des Verkaufs des EKZ Aquastroms für die Dauer 
der Kapazitäts- respektive Qualitätseinschränkung 
vor. So weit als möglich wird die bestellte Menge 
EKZ Aquastrom nachgeliefert bzw. entsprechender 
Ersatz beschafft.

5. Abrechnung
EKZ Aquastrom wird mit der ordentlichen Strom-
rechnung abgerechnet.

6. Vertragsdauer, Kündigung
Das Vertragsverhältnis gemäss Ziffer 2 gilt auf un be-
stimmte Dauer. Der Vertrag kann unter Einhaltung 
einer Frist von drei Monaten schriftlich auf Ende 
eines Quartals (31.3./30.6./30.9./31.12.) gekündigt 
werden. 
Ein Umzug innerhalb des Versorgungsgebiets hat 
keine Vertragsauflösung zur Folge.
Mit dem Wegzug aus dem Versorgungsgebiet EKZ 
werden sämtliche Verträge aufgelöst und gestützt 
auf die effektiv verbrauchte Energie abgerechnet.

7. Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist Zürich.
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Heute können die unterschiedlichsten Ressourcen zur Energiegewinnung genutzt 
werden. Genauer gesagt zur Gewinnung erneuerbarer Energie. Und genau 
das tun wir. Unter anderem mit Energie aus Wasserkraftwerken. Unser neustes 
Produkt heisst EKZ Aquastrom.

 Ja, ich möchte Strom aus 100 Prozent Wasserkraft nutzen und bestelle
 den neuen EKZ Aquastrom zum Aufpreis von 0.54 Rappen pro Kilowattstunde.

 Ja, ich interessiere mich für ökologisch produzierte Naturstromprodukte 
 und möchte erneuerbare Energie mit einem persönlichen Förderbeitrag 
 unterstützen. Bitte senden Sie mir mehr Informationen über das EKZ 
 Naturstrom-Angebot.

EKZ Aquastrom:

Strom aus 100% Wasserkraft.
Ich nutze

die Kraft des Wassers.

Der EKZ Aquastrom ist ein erneuerbares Energieprodukt, das sich komplett aus 
Wasserkraft zusammensetzt. EKZ Aquastrom kostet nicht die Welt, sondern 
nur rund einen halben Rappen (0.54 Rappen pro Kilowattstunde inkl.MwSt.) mehr 
als der EKZ Mixstrom. Umgerechnet auf den Stromverbrauch einer 4-köpfigen 
Familie im Kanton Zürich macht dies durchschnittlich gerade mal CHF1.80 mehr 
pro Monat. Dafür können Sie Ihren gesamten Strombedarf komplett durch 
erneuerbare Energie aus Wasserkraftwerken decken.

So oder so:

Sie sind gut beraten.

Möchten Sie gemeinsam mit uns natürliche Ressourcen aus 100 Prozent 
Wasserkraft zur Deckung Ihres Strombedarfs nutzen? Dann schicken Sie 
uns die vollständig ausgefüllte Antwortkarte. Oder setzen sich mit uns in 
Verbindung, wenn Sie Fragen haben. Wir beraten Sie gerne. Per Telefon 
(058 359 55 22), via E-Mail (kundendienst@ekz.ch) oder übers Internet 
(www.ekz.ch/aquastrom)

Wasser:

 Die natürliche Energiequelle.

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon Privat:

Telefon Geschäft:

E-Mail:

Kundennummer*: 

Datum:

Unterschrift:
 

* Sie finden diese auf Ihrer Stromrechnung. Mit der Angabe Ihrer Kundennummer erleichtern Sie uns die 
Erledigung Ihrer Bestellung.
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